
1. § 278c Abs. 1 Z 5 entfällt. 

2. In § 278c Abs. 1 Z 10 wird nach der Wendung  die Wendung 
 und nach dem Wort  das Wort 

eingefügt. 

3. In § 278c wird nach dem Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt: 

4. In § 278c Abs. 3 wird das Wort  durch das Wort  ersetzt und nach dem Wort  die 
Wendung  eingefügt. 
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